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ErklÄrung zur UnternehmensfÅhrung 2010 gemÄÇ É 289a HGB
einschlieÇlich Corporate-Governance-Bericht 

gemÄÇ Ziffer 3.10 DCGK

I Corporate-Governance-Bericht und EntsprechenserklÄrung

Der Corporate Governance-Bericht 2010 wird erst nach Verabschiedung durch den 
Aufsichtsrat ver�ffentlicht und an dieser Stelle eingef�gt.
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EntsprechenserklÄrung vom Dezember 2010

Entsprechenserkl�rung von Vorstand und Aufsichtsrat nach � 161 AktG auf der Grundlage 
des DCGK, Fassung vom 26. Mai 2010

� 1 Die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG entsprach/entspricht s�mtlichen vom 
Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ mit den unter � 2 genannten Ausnahmen: 

� 2 Von folgenden Empfehlungen des Kodex weicht die Berlin-Hannoversche 
Hypothekenbank AG ab:

a) Bei dem Abschluss von Vorstandsvertr�gen wird nicht in jedem Fall in den 
Vertrag ein Abfindungs-Cap des Inhalts aufgenommen, dass bei einer 
vorzeitigen Beendigung der Vorstandst�tigkeit, ohne dass ein wichtiger Grund 
hierf�r vorliegt, Abfindungszahlungen der H�he nach einschlie�lich 
Nebenleistungen auf zwei Jahresverg�tungen begrenzt sind (Ziff. 4.2.3 DCGK).

Durch die generelle Vereinbarung von Abfindungs-Caps wird die M�glichkeit 
genommen, die Umst�nde des jeweiligen Einzelfalls bei Vertragsabschl�ssen oder -
verl�ngerungen zu ber�cksichtigen. Daher soll stattdessen jeweils im Einzelfall 
entschieden werden, ob ein Abfindungs-Cap vereinbart wird.

b) Der Aufsichtsrat bildet keinen Nominierungsausschuss, der ihm f�r dessen 
Wahlvorschl�ge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschl�gt 
(Ziff. 5.3.3 DCGK).

Der Aufsichtsrat h�lt die Bildung eines Nominierungsausschusses, der 
ausschlie�lich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat f�r 
dessen Wahlvorschl�ge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten 
vorschl�gt, angesichts der Besetzung des Aufsichtsrates auf der Anteilseignerseite 
derzeit f�r nicht notwendig. Die Anteilseignervertreter behandeln die vom DCGK f�r 
den Nominierungsausschuss empfohlenen Themen gemeinsam. Hierdurch wird 
auch ohne Errichtung eines separaten Ausschusses gew�hrleistet, dass der 
Aufsichtsrat seine Aufgabe zur Auswahl neuer Aufsichtsratsmitglieder qualifiziert 
erf�llen kann.

c) Der Vorstand hat ab dem 1. Januar 2011 keinen Vorsitzenden oder Sprecher 
(Ziff. 4.2.1).

Der aus drei Personen bestehende Vorstand handelt als Kollegialorgan. Er ist auch 
ohne einen Vorsitzenden oder Sprecher auf Grundlage der festgelegten 
Ressortzust�ndigkeiten und Befugnisse, der eingespielten und bew�hrten Verfahren 
der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Information in jeder Hinsicht 
funktionsf�hig.

Vorstand und Aufsichtsrat der Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG

Berlin, Dezember 2010

Berlin, 25. Januar 2011

Vorstand und Aufsichtsrat der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG
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II Relevante Angaben zu UnternehmensfÅhrungspraktiken

Gute Corporate Governance schlie�t auch die Anwendung von Unternehmensf�hrungs-
praktiken ein, die �ber gesetzliche Anforderungen hinaus gehen und als praktische 
Umsetzungen des DCGK anzusehen sind oder Regelungsbereiche abdecken, die ein 
Unternehmensf�hrungskodex ausf�llen k�nnte. Hierzu z�hlen insbesondere 
unternehmensweit g�ltige ethische Standards, Arbeits- und Sozialstandards.

Die Berlin Hyp ist Teil des Konzerns der Landesbank Berlin Holding AG, der auch die 
Landesbank Berlin AG (LBB) angeh�rt. Die im Folgenden beschriebenen angewandten 
wesentlichen Unternehmensf�hrungspraktiken der Berlin Hyp sind an die in der LBB 
geltenden Praktiken angelehnt. 

1. Konzernweites Leitbild

Die Berlin Hyp war aktiv in den konzernweiten Leitbildprozess eingebunden, in dem die 
Landesbank Berlin ein verbindliches Leitbild entwickelt hat. Dieses Leitbild gibt Mitar-
beitern, Kunden und Aktion�ren Orientierung auf dem Weg, den der Konzern und seine 
Tochtergesellschaften als zuverl�ssiger und verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft 
gehen wollen. Danach sind aktives, engagiertes Handeln im Rahmen einer effizienten 
Organisation, die rasch und flexibel auf die Ver�nderungen des Marktes reagiert, die 
Grundlagen gesch�ftlichen Erfolgs und zugleich Anspruch der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Das Unternehmen soll ein nachhaltig attraktives Investment f�r die Aktio-
n�re sein. Vertrauen in die Zuverl�ssigkeit und die Leistungsf�higkeit des Konzerns und 
seiner Tochtergesellschaften ist dabei eine unabdingbare Voraussetzung f�r gesch�ft-
lichen Erfolg sowie die dauerhafte Wettbewerbsf�higkeit.

Externe und interne Kunden stehen im Mittelpunkt einer langfristig orientierten und auf 
Vertrauen basierenden Arbeit. Ein H�chstma� an Eigeninitiative und die Bereitschaft f�r 
Ver�nderungen sowie Engagement und Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind wesentliche Voraussetzungen f�r den Erfolg des Unternehmens. F�hrungskr�f-
te haben Vorbildfunktion. Sie begegnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Aufmerk-
samkeit, stellen hohe Anforderungen, geben Impulse und vermitteln Vertrauen. In der 
Zusammenarbeit wird Individualit�t respektiert und Meinungsvielfalt gef�rdert. 
Entscheidungen werden konsequent und zielorientiert umgesetzt. Dies geschieht in 
einer von gegenseitiger Akzeptanz und Wertsch�tzung gepr�gten Atmosph�re.

2. Betriebliche GrundsÄtze fÅr Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, 
AktionÄren und untereinander

Die Berlin Hyp ist als Pfandbriefbank mit Repr�sentanzen im In- und Ausland einer Viel-
zahl an Gesetzen, Bestimmungen und beh�rdlichen Vorschriften unterworfen. Dar�ber 
hinaus existieren interne Regelungen, die ein verantwortungsvolles und gesetzeskon-
formes Handeln der Bank und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gew�hrleisten. Die 
Berlin Hyp unterst�tzt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei deren Beachtung durch 
Personalentwicklung am Arbeitsplatz und durch bedarfsgerechte Schulungen.

Aus allen zu beachtenden Normen ergeben sich zusammenfassend die Betrieblichen 
Grunds�tze f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Aktion�ren 
und untereinander. Zu ihrem Kern z�hlen faires, ehrliches und diskriminierungsfreies 
Handeln, zudem die Befolgung aller relevanten Normen und die Beachtung der 
sicherheitsrelevanten Anweisungen und Kontrollvorschriften sowie die Vermeidung 
jedweder Interessenkonflikte, insbesondere im Rahmen von Mitarbeitergesch�ften. 
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III Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 
Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren AusschÅssen 

1. Vorstand

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung, ist dabei an das Unterneh-
mensinteresse gebunden und der Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswerts 
verpflichtet. Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahrensregeln des Vorstands und 
der von ihm eingesetzten Aussch�sse sind in Gesch�ftsordnungen geregelt.

1.1 Zusammensetzung und Ressortverteilung

Im Gesch�ftsjahr 2010 hatte der Vorstand drei Mitglieder: den Vorstandsvorsitzenden Jan 
Bettink und die Vorstandsmitglieder Roman Berninger und Bernd Morgenschweis. Jan 
Bettink ist zum 31. Dezember 2010 aus dem Vorstand ausgeschieden. Seit dem 1. Januar 
2011 verst�rkt Gero Bergmann, der zuvor Leiter Vertrieb Ausland/Konsortial der Bank war, 
den Vorstand. Allen Vorstandsmitgliedern sind Ressorts zugeordnet, die sie 
eigenverantwortlich leiten. Sie handeln aber stets dem Gesamtwohl des Unternehmens 
entsprechend. 

Die Vorstandsmitglieder und ihre Ressortzust�ndigkeiten sind unter 
www.berlinhyp.de/unternehmen/management/vorstand/ dargestellt.

1.2 Arbeitsweise

Der Vorstand f�hrt die Gesch�fte der Bank im Sinne ordnungsgem��er Unternehmensf�h-
rung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, der Satzung, seiner Gesch�ftsordnung 
und der unternehmensinternen Richtlinien. Er vertritt die Gesellschaft gerichtlich und au�er-
gerichtlich, sorgt f�r die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmens-
internen Richtlinien und wirkt auf deren Beachtung durch - das zur Zeit einzige – Tochterun-
ternehmen Berlin Hyp Immobilien GmbH hin. 

Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung f�r die gesamte 
Gesch�ftsf�hrung. Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig 
regelm��ig �ber alle wichtigen Ma�nahmen oder Vorg�nge in ihren Gesch�ftsbereichen. 
Jedes Mitglied des Vorstands ist verpflichtet, bei schwerwiegenden Bedenken bez�glich 
einer Angelegenheit in einem Gesch�ftsbereich eine Beschlussfassung des Vorstands 
herbeizuf�hren, wenn die Bedenken nicht durch eine Aussprache mit dem zust�ndigen 
Vorstandsmitglied behoben werden k�nnen.

Beschl�sse des Vorstands werden in Sitzungen gefasst, die grunds�tzlich w�chentlich 
stattfinden. Jedes Vorstandsmitglied kann eine Sitzung unter Mitteilung des Beratungsge-
genstandes einberufen. 

Die Beschl�sse des Vorstands sollen nach M�glichkeit einstimmig gefasst werden. F�r den 
Sonderfall, dass keine �bereinstimmung erreichbar ist, werden die Beschl�sse mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Ein Gesamtvorstandsbeschluss ist in allen Angelegenheiten von 
grunds�tzlicher und wesent-licher Bedeutung f�r die Bank und in den nach den gesetzlichen 
Vorschriften sowie der Satzung oder Gesch�ftsordnung vorgeschriebenen Angelegenheiten 
erforderlich. Dies gilt insbesondere f�r die Aufstellung des Jahresabschlusses, den 
Lagebericht sowie die Einbe-rufung der Hauptversammlung und die Vorschl�ge zur dortigen 
Beschlussfassung. Ebenso bed�rfen Ma�nahmen und Gesch�fte, die von 
au�ergew�hnlicher Bedeutung sind oder mit denen ein au�ergew�hnliches wirtschaftliches 
Risiko verbunden ist, einer Beschlussfassung des Gesamtvorstands. Au�erdem sorgt der 
Vorstand f�r ein angemessenes Risikomanage-ment und Risikocontrolling in der 
Gesellschaft und hat entsprechend den Vorgaben in den Mindestanforderungen an das 

http://www.berlinhyp.de/unternehmen/management/vorstand/
www.berlinhyp.de/unternehmen/management/vorstand/
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Risikomanagement (MaRisk) die Gesamtverantwortung f�r alle wesentlichen Elemente des 
Risikomanagements.

Jedes Vorstandsmitglied f�hrt den ihm zugewiesenen Gesch�ftsbereich im Rahmen der 
Vorstandsbeschl�sse in eigener Verantwortung. Bei Ma�nahmen und Gesch�ften, die 
mehrere Gesch�ftsbereiche betreffen, haben sich die zust�ndigen Vorstandsmitglieder abzu-
stimmen und gegebenenfalls eine Beschlussfassung des gesamten Vorstands herbeizu-
f�hren.

Die Vorstandsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet und unterliegen 
w�hrend ihrer T�tigkeit einem umfassenden Wettbewerbsverbot. Kein Mitglied des Vor-
stands darf bei seinen Entscheidungen pers�nliche Interessen verfolgen und Gesch�ftschan-
cen, die dem Unternehmen zustehen, f�r sich nutzen. Jedes Vorstandsmitglied hat Interes-
senkonflikte dem Aufsichtsrat gegen�ber unverz�glich offen zu legen und die anderen 
Vorstandsmitglieder hier�ber zu informieren. Bei der Umsetzung seiner Aufgaben unterlag 
der Vorstand - wie auch in den Vorjahren - keinen Interessenkonflikten.

Alle Gesch�fte zwischen der Gesellschaft einerseits und den Vorstandsmitgliedern sowie 
ihnen nahestehenden Personen oder ihnen pers�nlich nahestehenden Unternehmungen 
andererseits haben branchen�blichen Standards zu entsprechen. 

1.3 AusschÅsse des Vorstands

Der Vorstand der Berlin Hyp hat einen Dispositionsausschuss gebildet, der w�chentlich im 
Rahmen der Vorstandssitzung �ber die Positionen der Bank hinsichtlich des 
Zins�nderungsrisikos und der ertragsoptimierten Liquidit�tssteuerung ber�t. Pflichtmitglieder 
sind alle Vorstandsmitglieder, weitere Mitglieder der Leiter Treasury und dessen Vertreter, 
der Leiter Finanzen/ Controlling sowie die Teamleiter Risikocontrolling und IFRS/HGB.

Alle Beratungen und Entscheidungen dieses Gremiums basieren auf aktuellen Analysen und 
Einsch�tzungen zu Konjunktur- und Zinsentwicklung. Dabei wird die Ertrags- und Risikoana-
lyse der entsprechenden Portfolien des Zinsmanagements durch den Bereich Finanzen/Con-
trolling erstellt. Die Durchf�hrung der beschlossenen Steuerungsma�nahmen erfolgt durch 
den Bereich Treasury.

Weiterhin hat der Vorstand einen Verg�tungsausschuss eingerichtet. Mitglieder sind die 
Leiter Personal, Vertrieb Inland, Finanzen/Controlling und Revision. Der Verg�-
tungsausschuss �berpr�ft j�hrlich das Verg�tungssystem der Bank unterhalb der Vorstands-
ebene und informiert den Aufsichtsrat �ber das Ergebnis. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat 
ein direktes Auskunftsrecht gegen�ber dem Verg�tungsausschuss.
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2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Berlin Hyp bestellt, �berwacht und ber�t den Vorstand. Bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben arbeitet er vertrauensvoll mit den �brigen Organen der Bank zum 
Wohl der Gesellschaft zusammen. Seine Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten und 
sind an Auftr�ge und Weisungen nicht gebunden.

Gegen�ber Vorstandsmitgliedern vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft gerichtlich und 
au�ergerichtlich. Gemeinsam mit dem Vorstand sorgt der Aufsichtsrat f�r dessen langfristige 
Nachfolgeplanung und achtet bei der Zusammensetzung beider Gremien auf eine dem 
Gesch�ft der Bank angemessene Vielfalt. �ber die Verg�tungsstruktur sowie die Fest-
setzung der Gesamtbez�ge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds entscheidet der Aufsichtsrat. 
Ma�nahmen der Gesch�ftsf�hrung k�nnen dem Aufsichtsrat nicht �bertragen werden. 
Jedoch sind f�r Gesch�fte von grundlegender Bedeutung in den Regelwerken der Bank 
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats festgelegt. Hierzu geh�ren insbeson-
dere Entscheidungen oder Ma�nahmen, die f�r die Verm�gens-, Finanz- oder Ertragslage 
der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind. 

2.1 Zusammensetzung 

Dem Aufsichtsrat der Berlin Hyp geh�ren neun Mitglieder an. Nach den Vorschriften des 
Drittelbeteiligungsgesetzes vom 18. Mai 2004 setzt sich der Aufsichtsrat zu zwei Dritteln aus 
Anteilseignervertretern und zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern zusammen. Die 
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner werden von der Hauptversammlung gew�hlt. Der 
Aufsichtsrat hat gem�� Ziffer 5.4.2 des DCGK gepr�ft und festgestellt, dass ihm eine nach 
seiner Einsch�tzung ausreichende Anzahl unabh�ngiger Mitglieder angeh�rt. Mindestens ein 
unabh�ngiges Aufsichtsratsmitglied verf�gt �ber Sachverstand in Rechnungslegung oder 
Abschlusspr�fung. 

Die Aufsichtsratsmitglieder sind unter 
www.berlinhyp.de/unternehmen/management/aufsichtsrat/ dargestellt.

2.2 Arbeitsweise

Der Aufsichtsrat �bt seine T�tigkeit nach Ma�gabe der gesetzlichen Vorschriften, der 
Satzung und seiner Gesch�ftsordnung aus. Er wird nach Bedarf einberufen und tagt 
mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr. Die Anzahl und der Inhalt der Sitzungen sind im 
Bericht des Aufsichtsrats im Gesch�ftsbericht dargestellt.

Einberufen wird der Aufsichtsrat unter Mitteilung der Tagesordnung vom Aufsichtsratsvor-
sitzenden oder in dessen Auftrag vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen. 
Eine Sitzung ist auch einzuberufen, wenn dies von einem Aufsichtsratsmitglied oder dem 
Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gr�nde beantragt wird.

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschl�sse in der Regel in Sitzungen, welche vom Vorsitzenden 
geleitet werden. Sitzungen k�nnen auch in Form von Telefonkonferenzen stattfinden, sofern 
kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder k�nnen 
schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied �berreichen lassen.

Der Aufsichtsrat ist beschlussf�hig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats ordnungsgem�� 
geladen sind und mindestens die H�lfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder einer 
seiner Stellvertreter, an der Beschlussfassung teilnimmt. Beschl�sse werden, soweit keine 
abweichende gesetzliche Bestimmung besteht, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung �ber 
denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzen-
de zwei Stimmen. Bei Bedarf tagt der Aufsichtsrat ohne den Vorstand.

http://www.berlinhyp.de/unternehmen/management/aufsichtsrat/
www.berlinhyp.de/unternehmen/management/aufsichtsrat/dargestellt.
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Au�erhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen auch durch schriftliche, per Telefax, 
telefonische oder per E-Mail �bermittelte Stimmabgaben zul�ssig, wenn dem kein Auf-
sichtsratsmitglied widerspricht und sich mindestens die H�lfte der Mitglieder an der 
Abstimmung beteiligt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen 
und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach au�en wahr. Er ist erm�chtigt, im Namen des 
Aufsichtsrats die zur Durchf�hrung der Aufsichtsratsbeschl�sse und die seiner Aussch�sse 
erforderlichen Willenserkl�rungen abzugeben sowie Erkl�rungen f�r den Aufsichtsrat entge-
genzunehmen. Mit dem Vorstand, h�lt er regelm��ig Kontakt und ber�t mit ihm die Strategie, 
die Gesch�ftsentwicklung und das Risikomanagement der Gesellschaft. 

Der Aufsichtsrat unterzieht seine T�tigkeit regelm��ig einer systematischen �berpr�fung, 
um kontinuierlich Verbesserungsm�glichkeiten zu pr�fen.

Bestehende Interessenkonflikte m�ssen Aufsichtsratsmitglieder dem Aufsichtsrat gegen�ber 
offenlegen. Bei wesentlichen und nicht nur vor�bergehenden Interessenkonflikten ist das 
entsprechende Aufsichtsratsmitglied verpflichtet, das Mandat niederzulegen. Auch d�rfen 
Aufsichtsratsmitglieder bei ihren Entscheidungen keine eigenen Interessen oder die ihnen 
nahestehender Personen oder Unternehmen verfolgen, die im Widerspruch zu den Interes-
sen der Gesellschaft oder Tochterunternehmen stehen, oder Gesch�ftschancen, die der 
Gesellschaft oder Tochterunternehmen zustehen, f�r sich nutzen. Bei m�glichen Interessen-
konflikten haben die Interessen der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen Vorrang, und 
die betroffenen Aufsichtsratsmitglieder sind gehalten, sich der Stimme zu enthalten.

Alle Gesch�fte zwischen der Gesellschaft und Aufsichtsratsmitgliedern sowie letzteren nahe-
stehenden Personen oder Unternehmen m�ssen den branchen�blichen Standards ent-
sprechen. Die Gesch�fte und deren Konditionen, mit Ausnahme von Gesch�ften des 
t�glichen Lebens, m�ssen im Voraus durch den Aufsichtsrat genehmigt werden. Sie d�rfen 
nicht den Interessen der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen zuwiderlaufen. Die 
Gew�hrung von Krediten der Gesellschaft oder von Tochterunternehmen an Aufsichtsrats-
mitglieder sowie an deren Ehegatten, Lebenspartner und minderj�hrige Kinder bedarf eines 
einstimmigen Beschlusses des Gesamtvorstands und der ausdr�cklichen Zustimmung des 
Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat berichtet der Hauptversammlung �ber aufgetretene Interessenkonflikte und 
deren Behandlung. 

2.3 AusschÅsse des Aufsichtsrats

Aus seiner Mitte hat der Aufsichtsrat zur Steigerung der Effizienz der Aufsichtsarbeit und zur 
Behandlung komplexer Sachverhalte zwei Aussch�sse gebildet - den Pr�fungs- und Stra-
tegieausschuss sowie den Kreditausschuss. Der Aufsichtsrat hat f�r beide Aussch�sse 
Gesch�ftsordnungen beschlossen, die ihre T�tigkeit regeln. �ber die laufende Arbeit der 
Aussch�sse informiert der jeweilige Ausschussvorsitzende alle Aufsichtsratsmitglieder in der 
nachfolgenden Aufsichtsratssitzung. Die Aufgaben beider Aussch�sse sowie die dort und im 
Aufsichtsrat behandelten wesentlichen Themen sind im Einzelnen jeweils dem Bericht des 
Aufsichtsrats im Gesch�ftsbericht zu entnehmen. Der Aufsichtsrat und seine Aussch�sse 
unterlagen bei der Umsetzung ihrer Aufgaben - wie auch in den Vorjahren - keinen 
Interessenkonflikten.
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Der PrÅfungs- und Strategieausschuss besteht aus mindestens vier, derzeit aus f�nf 
Mitgliedern und tritt nach Bedarf, mindestens jedoch vor jeder Aufsichtsratssitzung zusam-
men. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist zugleich Vorsitzender des Pr�fungs- und Strategieaus-
schusses. Dem Pr�fungs- und Strategieausschuss geh�rt mindestens ein unabh�ngiges 
Mitglied an, das �ber Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder Abschluss-
pr�fung verf�gt.

Der Pr�fungs- und Strategieausschuss nimmt die Aufgaben eines Pr�fungsausschusses 
wahr. Er steht dem Vorstand beratend zur Seite und bereitet die dem Aufsichtsrat obliegen-
den Entscheidungen vor. Der Ausschuss befasst sich mit den grunds�tzlichen Fragen des 
Unternehmens und er�rtert die vom Vorstand vorgelegte Strategie und Planung der Bank. 
Insbesondere befasst sich der Pr�fungs- und Strategieausschuss mit der �berwachung der 
Rechnungslegungsprozesse, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko-
managements und des internen Revisionssystems sowie der Abschlusspr�fung. Weiterhin 
befasst sich der Ausschuss mit Fragen des Risikomanagements und der Compliance und 
er�rtert die Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte vor deren Ver�ffentlichung mit dem 
Vorstand.

Der Ausschuss bereitet die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat vor. 
Zu diesem Zweck obliegt ihm die Pr�fung des Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie 
des Vorschlags �ber die Gewinnverwendung. Dabei wertet er die Pr�fberichte des Ab-
schlusspr�fers aus und berichtet dem Aufsichtsrat �ber seine Bewertung der Darlegungen 
des Pr�fberichts, insbesondere auch im Hinblick auf k�nftige Entwicklung der Bank. 
Zus�tzlich befasst sich der Pr�fungs- und Strategieausschuss mit der erforderlichen 
Unabh�ngigkeit des Abschlusspr�fers, der Bestimmung von Pr�fungsschwerpunkten und der 
Honorarvereinbarung. Der Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl 
des Abschlusspr�fers wird auf die Empfehlung des Pr�fungs- und Strategieausschusses 
gest�tzt.

Schlie�lich bereitet der Pr�fungs- und Strategieausschuss die Personalentscheidungen des 
Aufsichtsrats vor. Er unterbreitet dem Aufsichtsratsplenum Beschlussvorschl�ge und be-
schlie�t anstelle des Aufsichtsrats, soweit ihm Beschlusskompetenz einger�umt und dies 
gesetzlich zul�ssig ist.

Der Kreditausschuss besteht aus vier Mitgliedern und tritt nach Bedarf, mindestens jedoch 
sechsmal im Kalenderjahr zusammen. Er ber�t mit dem Vorstand die Grunds�tze der Ge-
sch�ftspolitik im Kreditgesch�ft der Gesellschaft. Ihm obliegt die Zustimmung zu Krediten-
gagements der Gesellschaft, sofern sie bestimmte Gr��enordnungen �bersteigen, und zu 
s�mtlichen Organkrediten im Sinne des � 89 AktG in Verbindung mit � 15 KWG sowie die 
�berwachung der Risiken der Bank. Quartalsweise l�sst sich der Kreditausschuss insbe-
sondere �ber die Risikostruktur des Kreditportfolios der Bank sowie dessen Zusammen-
setzung nach Branchen bzw. weiteren Kriterien (z. B. Risikoklasse, Rating, Sicherheiten) 
unterrichten. Der Vorstand informiert den Kreditausschuss �ber au�ergew�hnliche 
risikorelevante Einzelf�lle. 

Au�erdem wird dem Kreditausschuss, der auch als Risikoausschuss fungiert, j�hrlich sowie 
bei gravierenden �nderungen die Risikostrategie zur Kenntnis gebracht. Halbj�hrlich werden 
dem Kreditausschuss au�erdem die anderen Kreditinstituten im Rahmen des Gesch�fts mit 
derivativen Finanzinstrumenten und der Anlage verf�gbarer Gelder einger�umten 
Kreditlinien zur Kenntnis vorgelegt.

Die Mitglieder beider Aussch�sse sind unter 
www.berlinhyp.de/unternehmen/management/ausschuesse-des-aufsichtsrats/ dargestellt.

http://www.berlinhyp.de/unternehmen/management/ausschuesse-des-aufsichtsrats/
www.berlinhyp.de/unternehm
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3. Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle der Gesellschaft eng zusammen. Der Vor-
stand entwickelt die strategische Ausrichtung der Bank, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab 
und sorgt f�r ihre Umsetzung, deren Stand er mit dem Aufsichtsrat regelm��ig er�rtert.

Die ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von 
Vorstand und Aufsichtsrat. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelm��ig, zeitnah und 
umfassend �ber alle f�r das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Gesch�fts-
entwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance. Er geht auf Ab-
weichungen des Gesch�ftsverlaufs von den aufgestellten Pl�nen und Zielen unter Angabe 
von Gr�nden ein. Der Aufsichtsrat legt die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands 
n�her fest, die in einer Anlage zur Gesch�ftsordnung f�r den Vorstand fixiert werden. Berich-
te des Vorstands an den Aufsichtsrat sind in der Regel in Textform zu erstatten. Entschei-
dungsnotwendige Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss und der Pr�fungsbericht, 
werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.

Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats halten regelm��ig Kontakt und beraten 
die Strategie, die Gesch�ftsentwicklung und das Risikomanagement der Gesellschaft. �ber 
wichtige Ereignisse, die f�r die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie f�r die Leitung 
der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, wird der Aufsichtsratsvorsitzende 
unverz�glich durch den Vorstandsvorsitzenden informiert. Ebenso werden unter 
Risikogesichtspunkten wesentliche Informationen unverz�glich vom Vorstand an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden weitergeleitet, der dann �ber die geeignete Weiterleitung an die 
�brigen Aufsichtsratsmitglieder entscheidet.


